
 
 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

1. Preisstellung 
Die Preise verstehen sich bei Bezahlung innert 30 Tagen rein netto.  
Für Sendungen bis Fr. 150-- wird ein Zuschlag von Fr. 10.-- erhoben. 

2. Preisvorbehalt 
Die Preise haben Gültigkeit solange die Rohstoff- und Fabrikationskosten 
keine Änderung erfahren. 

3. Mehr-. oder Minderlieferungen 
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge bleiben 
vorbehalten. 
Bei Verwendung von Spezialpapieren werden besondere Vereinbarungen 
getroffen. 

4. Lieferfrist 
Diese beginnt zu laufen ab Erhalt des bereinigten Auftrages. Wenn vom 
Versand des "Gut zum Druck" bis zum Rückerhalt desselben mehr als 4 
Arbeitstage verstreichen, wird die Lieferfrist entsprechend verlängert. Das 
Gleiche gilt für andere vom Besteller verursachten Arbeitsunterbrüchen. 

5. Versand 
Alle Sendungen laufen auf Rechnung und Gefahr des Auftragsgebers. Wir 
liefern franko schweizerische Bahnstation. Hin- und Herfrachten von Plano-
Papieren erfolgen zu Lasten des Auftragsgebers. 

6. Papier-Gewichtsschwankungen 
Im Rahmen der Verkaufsbedingungen unserer Lieferanten sowie kleinere 
Abweichungen in den Nuance bleiben vorbehalten. 

7. Betriebsunterbrechungen 
irgendwelcher Art, deren Behebung nicht im Machtbereich des Lieferanten 
liegt, befreien diesen für de Dauer ihres Bestehens von der Verbindlichkeit 
der Lieferung. 

8. Probeabzüge 
werden dem Auftraggeber vor definitiver Drucklegung nur unterbreitet, 
wenn dies ausdrücklich verlangt werden oder wenn dies als unbedingt 
notwendig erachten. 
Autokorrekturen werden dem Auftraggeber separat in Rechnung gestellt. 

9. Produktionshilfen 
die zur Herstellung des Auftrags verwendeten Produktionshilfen bleiben 
unser Eigentum. 

10. Mündliche Bestellungen 
Mündlich erteile Aufträge sind nach schriftlicher Bestätigung rechtsgültig, 
sofern nicht innert 4 Tagen eine schriftliche Annullation erfolgt. 

11. Mängelrügen 
Kleine, durch die Fabrikation bedingte Abweichungen in Farbe, Gewicht und 
Glätte des Papiers wie auch in den Nuancen der Druckfarben gelten nicht als 
Mängel und können nicht beanstandet werden. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Meilen 


